
Schäferland-Schule Helsa 
 

Vertretungskonzept 
(Neufassung März 2015) 

 
Das Konzept der „Verlässlichen Schule“ regelt in Hessen, dass die vom Stundenplan der Jahr-
gänge vorgeschriebenen Unterrichtszeiten (Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses) 
der Kinder gewährleistet sind. Zusätzliche Angebote sind hiervon ausgenommen. 
 
1. Das Vertretungskonzept soll 
 

• pädagogische Aspekte berücksichtigen 
• Qualität und Kontinuität des Unterrichts so weit wie möglich erhalten 
• Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Eindeutigkeit und Berechenbarkeit für Kollegium und 

Eltern schaffen 
• dafür sorgen, dass die vorgeschriebenen Unterrichtszeiten eingehalten werden 
• den Ausfall zusätzlicher Angebote (AGs, Förder- oder Klassenlehrerstunden) minimieren. 

 
2. Vertretung bei Erkrankung einer Lehrkraft 
 
2.1. Der erste Tag 
 
Bei kurzfristigem Unterrichtsausfall werden auch am ersten Tag – wenn möglich - Vertretungs-
kräfte eingesetzt, mit denen die Schule entspr. Verträge (über das Kleine Schulbudget) hat. Die 
Schule sorgt dabei dafür, dass 

• entspr. Materialien in den Klassen zur Verfügung stehen 
• zusätzl. Arbeitsmaterialien für einen sinnvollen Einsatz (Karteien etc.) vorhanden sind 
• die Lehrkräfte der Parallelklassen oder Fachlehrer/innen Bescheid wissen und eine 

Vertretungskraft einweisen können. 
 
Sollte sich am ersten Tag keine Vertretungskraft finden lassen, sind folgende Regelungen zu 
treffen: 

• gleichmäßiges Aufteilen von Kindern auf die übrigen Klassen (ein entspr. Plan hängt 
in jeder Klasse) 

• Zusammenlegung von Klassen 
• Auflösung von evtl. Doppelbesetzungen 
• Mehrarbeit von Lehrkräften 
• Beaufsichtigung in einem Nachbarraum einer Klasse (wenn möglich) 

 
2.2. Ab dem zweiten Tag 
 
Ab dem zweiten Tag gilt folgende Rangfolge für Vertretungsunterricht: 

• Einsatz von Vertretungskräften mit Vertrag (Kleines Schulbudget, Verlässliche Schu-
le) 

• Vertretung durch andere Lehrkräfte der Schule wenn möglich 
• Sollte beides nicht möglich sein, gilt die Regelung vom ersten Tag (2.1.). 

 
Ist eine Erkrankung von vorneherein für mehr als fünf Wochen absehbar, bekommt die Schule 
über das Staatl. Schulamt einen entspr. Lehrauftrag, der das Schulbudget nicht belastet. 
 
 
 
 



3. Weitere Regelungen des Vertretungsunterrichts 
 
3.1. Organisatorische Regelungen 
 

• Krankmeldung der Lehrkräfte möglichst am Abend vorher bei der Schulleitung. 
• Bei unverhoffter Krankheit wird die Schulleitung so früh wie möglich informiert. 
• Möglichst schnelle Mitteilung der voraussichtlichen Dauer der Erkrankung an die Schule. 
• Möglichst Hinweise zum Unterricht für die Vertretungskraft geben. 
• Der Vertretungsplan hängt rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn im Lehrerzimmer aus. 
• Die Lehrkräfte sind verpflichtet vor Unterrichtsbeginn diesen zur Kenntnis zu nehmen. 
• Bei geplanten Vertretungen (Fortbildungen, Klassenfahrten usw.): Bereitstellung von aus-

reichend Material für den Vertretungsunterricht. 
 
3.2. Inhaltliche Regelungen 
 
Der Unterricht in den einzelnen Fächern soll möglichst nach den Vorgaben der erkrankten Lehr-
kraft weitergeführt werden (s.o.): 

• Absprachen mit Klassenlehrer/in, Fachlehrer/in usw. 
• Bereitstellung von Vertretungsmaterial (evtl. auch Lehrkräfte der Parallelklassen) 
• Klassenbucheinträge sind auf dem neuesten Stand 

 
Bei einer längeren Vertretungssituation muss die Vertretungskraft Kenntnis haben über: 

• Schüler-/Klassenliste 
• allgemeine Situation der Schüler/innen 
• Leistungsstand der Schüler/innen 
• längerfristig erkrankte Schüler/innen 
• besondere Auffälligkeiten bei Schülern/innen 
• Klassenelternbeirat 
• Telefonliste der Klasse 
• Kenntnis weiterer Verhaltensregeln, Rituale usw. 

 
Vertretungsunterricht soll im Klassenbuch als solcher gekennzeichnet werden! 
 
4. Besondere Fälle von Vertretungsunterricht 
 
4.1. Fortbildungsveranstaltungen der Lehrkräfte 
 
Fortbildungen sollen vorrangig außerhalb der Unterrichtszeiten stattfinden. Ganztägige bzw. 
mehrtägige Fortbildungen sind unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

• Die geplante Fortbildung liegt im schulischen Interesse (Fortbildungsplan, Arbeit an 
best. Themen usw.) 

• Es gibt keine gehäuften zusätzlichen Krankheitsfälle. 
• Die Information der Vertretungskraft für den Unterricht ist gewährleistet. 

 
4.2. Probeschultag (früher: Kennenlerntag) 
 
Beim Probeschultag der neuen Erstklässler darf kein Regelunterricht mehr ausfallen. Folgende 
Regelung ist getroffen: 

• 1. Std.: Klassenlehrerunterricht alle Klassen 
• 2./3. Std.: Probeschultag in 2-3 Kleingruppen / Je nach Gruppengröße / Vertretungs-

unterricht durch VSS-Kräfte 
• 4. Std.: Zeitpuffer VSS-Kräfte falls nötig, sonst KL-Unterricht 
• 5. Std.: KL-Unterricht 
• 6. Std.: zusätzl. Std. (KL, Förder, AGs) können ausfallen, sonst KL-Unterricht 
• Besprechung zus. mit den Kindergärten in nächster Gesamtkonferenz 



 
4.3. Weitere besondere Veranstaltungen 
 
(genehmigt bzw. beschlossen von der Gesamtkonferenz, Schulkonferenz bzw. dem 
Schulelternbeirat) 
 

Fasching / Karneval Rosenmontag 
1.-4. Std. Klassen 1 bis 4 

Projekttage/-woche täglich 4 Stunden (Kl. 1 u. 2) bzw. fünf 
Stunden (Kl. 3 u. 4) Unterricht im Projekt 

Wanderungen 

- Kl. 1 u. 2: 1.-4. Std. 
- Kl. 3 u. 4: 1.-5. Std. 

- werden rechtzeitig bekanntgegeben 
- Vor und nach einer Wanderung ist kein 

Unterricht 

Theaterfahrten / Besuch außerschuli-
scher Lernorte 

- Vorher und nachher kein Unterricht 
- Betreuung durch die Klassenleh-

rer/innen 

Bundesjugendspiele 

- Dauer: 1.-4. Std. alle Klassen 
- Vorher u. nachher kein Unterricht 
- Betreuung durch die Klassenleh-
rer/innen bzw. Fachlehrer/innen 

Pädagog. Tage des Kollegiums 
(max. ein Tag pro Schuljahr) 

- unterrichtsfrei 
- keine Betreuung 

- rechtzeitige Bekanntgabe 

Lesenacht in der Schule 
Die Kinder gehen am nächsten Morgen 
nach einem gemeinsamen Frühstück 

nach Hause. 

1. Schulwoche nach den Sommerferien 
- Klassenlehrerunterricht 

- Kl. 1 u. 2: 1.-4. Std. 
- Kl. 3 u. 4: 1.-5. Std. 

 
Alle Termine werden den Eltern rechtzeitig bekanntgegeben und auf der Homepage der Schule 
veröffentlicht (aktuelle Terminliste zum Download). 
 
5. Evaluation 
 
Das Vertretungskonzept wird jährlich von der Gesamtkonferenz überprüft, gegebenenfalls neu-
en Bedingungen angepasst und dann den schulischen Gremien erneut zur Zustimmung vorge-
legt. 
 
(Das Konzept wurde von der Schulkonferenz am 2.3.2015 angenommen.) 


